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I. 

Das demokratisch gewählte Parlament der DDR tat sich in der Verfassungsfrage 

extrem schwer. Am 26·4. J 990 hatte die Volkskammcr den Verfassungscntwurf des 
Runden Tisches der DDR mit einer knappen Mehrheit von Stimmen der ChriHde­

mokraten. der Liberalen, des Demokratischen Aufbruchs und der DSU :lbge­
schmettert. Ich haue diesen Vorgang als Tiefschlag gegen die Demokratie und jenes 
Demokratieverst:indnis empfunden, das nach dem Herbst 1989 im Entstehen begrif­
fen war. Als mildernde Umstände können nur ins feld geführt werden, daß nach! 2 

Jahren Faschismus und 40 Jahren SED-Herrschaft in der DDR nahezu drei Genera­
tionen Menschen leben, die keine konkreten Erfahrungen mit Rechtsstaat und 
Demokratie haben. Auch die Abgeordnctcn des Hohen H:luses sind ein Teil dieser 
Bevölkerung, und aUe Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind noch gutwillig 
Lernende, um gestörtes Demokratie- und Rechtsbewußtsein konstruktiv zu über­
winden. 

Die Verfassung der DDR von !949 zog zwar Lehren aus der deutschen Ver(assungs­
geschichte, aber schuf gleichzeitig Grundlagen für eine demokraue- und rechtaus­

sparende Staadiehkeit. Die Verfassung verzichtete gewollt auf Gewaltenteilung im 
Staa[saufbau, unterband das Installieren einer notwendigen parlamentarischen Op­
position, ließ die Einklagbarkeit von Bürgerrechten nicht zu, ermöglichte trotz 
bestehender Länder nicht die Entfaltung eines lebendigen Föderalismus und der 
kommunalen Selbstverwaltung und förderte die Tendenz der Hinwendung zum 
Ei nhei tsstaat. 
Fehlte dem reehts- und sozialslaatlichen Grundgesetz; bedauerlicherweise ein un­
mittelbares Bürgervotum, so gab nach umfassender Volksaussprache und Volksent­
scheid mit offizieller Kabinenbenutzungsaufforderung ! 968 die Bevölkerung der 
DDR mit einer Mehrheit von 90% aller stimmberechtigten Bürger einer von 
slalinistischem Geist geprägten Verfassung die Zustimmung, was sicherlich ungleich 
stärker zu bedauern ist. Diese Verf3ssung entbehree der Reehtsstaatlichkeit, demon­
tieree die demokratischen Rechte und Freiheitcn für Andersdenkende, kriminali­
sierte jede nicht staatskonforme Reaktion von Bürgern, schrieb den Führungsan­
spruch einer einzigen Partei und ein Vasallenverhältnis weiterer politischer Verbün­
deter in Geslah eines Blocks von Parteien und Massenorganisationen grundgesetz­
lich fest und erhob einen ~demokratjsch. getauften diktatorischen Zentralismus zur 
Grundregel im StaaLSaufbau. Diese Verfassung war nicht als juristisches Dokument 
konstruicrt. Sie bestand aus einem Katalog politischer Proklamationen, denen es an 
rechtlich handhabbaren Sachverh~hcn fehlte. Die von Honecker bereits nach sechs 
Jahren inaugurierte Änderung dieser Pseudoverfassung im Jahre 1974 trieb die 
Demokratieignoranz auf die Spitze, indem zus3czlich die absurde Zweinationen-
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theorie aufgenommen wurde, womit die Reste deutscher Identität eliminiert waren, 

und definierte das so~ialistische Eigentum als das herrschende Eigentumsverhä!tnis. 

Obwohl die doktrinären Staatsauf{assungen der diktatOrisch regierenden SED­

FührungsspitZe den Text und den Wesensgehalt der Verfassung bestimmten, wurde 

das Verfassungsthema zusätzlich tabuisiert. 

Verfassungsfragen waren bis zum Sommer (989 kein Thema in der breiten Öffent­

lichkeit. Selbst die Regierenden nahmen ihre eigene Verfassung nicht ernst oder 

nicht einmal zur Kenntnis. Sie begingen mehrfach eklat~ntcn Verfassungsbruch. der 

jedoch nie offen gerügt und selbst von einflußreichen Staatsrechtsiehrem der DDR 
nur hinrer vorgehaltener Band und unter vier Augen kritisch angesprochen wurde. 

Die Mehrheit der Bürger hatte sich sowieso nichr mit der verfassungsmäßigen 

Ordnung identifiziert. begab sich seit langem in innere Emigration und sah keinen 

Grund, ein verfassungsbejahendes Bewußtsein für das J968/74er Grundgesetz der 

DDR zu entwickeln. 

In den Wochen des friedlichen. revolutionären Aufbruchs des Volkes im Herbst 

[989 klagten spontan Millionen Bürger auf außergerichdichem Wege ihre gestutzten 

minimalen Rechte ein und forderten die Freiheit der Rede. der Versammlung und 

der DemonSHation entsprechend Artikel 27 und 28 der Verfassung, weil sie nicht 

mehr geknebelt und entmündigt weiterleben wollten. Mit dem Ruf: »Wir sind das 

Volk!. besannen sie sieh auf ihre Kraft; schufen sich auf den Straßen selbst ihre 

Rechte und übten so lebendige Volkssouveränität aus; hoben das morsche und 

kompromittierte diktatorische Regime eines zentralistischen Kornmandostaates JUS 

den Angeln. das nicht mehr die POtenz zum Weiterleben halte und bereits in Agonie 

lag; sorgten für den Fall der Mauer und die Entmachtung des verhaßten Staatssi­

cherheitsdienstes; erzwangen freie. demokratische Wahlen; legten die Grundsteine 

für eine parlamentarisch-demokratische Ordnung und für einen föderalistischen 

Blirgerstaat und eröffneten den Weg, der zur Überwindung der Spaltung Deutsch­

lands führte. 

UnvergeßJiche Verdienste am friedlichen Verlauf dieser tiefgreifenden Umwälzung 

erwarben sich die Bürgerbewegungen und neuen politischen Gruppierungen sowie 

die Kirchen aller Konfessionen der DDR und die Insutution des Runden Tisches. 

In diesen neuartigen Gremien vereinigten sich patriotische Demokraten verschiede­

ner politischer Lager, sowohl aus den Reihen in Wandlung begriffener etablierter 

Parteien und Massenorganisationen als auch aus den neu entstandenen Vereinigun­

gen, die unter illegalen Bedingungen aufwuchsen und die gemeinsam mit oppositio­

ndlen Kräften aus den Altparteien, einschließlich der SED (nicht zu verwechseln 

mit der nicht kleinen Zahl von» Wendehalsen.-). den Widerstand des Volkes gegen 

die Honeekerdiktatur organisiert haben. 

Die Runden Tische enwanden ursprünglich als Organe der Kontrolle der Volksver­

tretungen und der Verwaltung. Besonders der Zentrale Runde Tisch übte diese 

Funktion mit aller Konsequen7. aus und entwickelte sich immer stärker zu einem 

Machtorgan neben der provisorischen Volkskammer und der Übergangsregierung 

Modrow, die kei[le Entscheidung am Runden lisch vorbei treffen konnren und 

Beschlüsse dieses Gremiums zu respektieren hatten. In der Periode des Übergangs 

von der Tei!cntmachtung der offiziellen Staadichkeit bis zur demokratischen Wahl 

der neuen Volkskammer und der Aufnahme der T."irigkeit der legitimen Regierung 
bestand somit eine Doppelherrsch.:lft. wie sie '1US der Revolulionsgeschichte der 

Völker als eine der mannigfahigen Formen staatlicher Übergangsverhältnisse be­

kannt ist. Typischsres Kennzeichen für die Arbeitsweise der Runden Tische war das 

Bestreben aller politischen Willenscrager. im demokrarischen Di:dog zum Konsens 

zu finden. um die alten Machtstrukturen zu z.crschlagcn. Gesellschaft und Staat zu 
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demokratisieren, die ProduktIOn aufrechtzucrhalten, das Leben der Bürger zu 
schützen, ihre soziale Sicherheit zu gewährleisten. ihre politischen Freiheitcn und 

Rechte auszuweiten. den friedlichen Fortgang des gesellschaftlichen Umbruchs zu 
sichern, freie Wahlen vorzubereiten und die erkämpften Errungenschaften und 

Werte verfassungsmäßig festzuschreiben . Dabei erwiesen sich die Runden Tische als 
echte Schulcn der Demokratie. Ihre Teilnehmer orientierten sich an dem Lu­

therworf, das Schorlcmmer auf der gewaltigen Kundgebung am 4. 11 . 19&9 in Berlin 

in Erinnerung rief: »Laßet die Geisrer aufein:mderprallen, aber die Fäuste haltet 

stille ." Daß diese Maxime ständig eingehalten wurde, ist auch den besonnenen 

Moderatoren der Runden Tische zu danken. 

Jl. 

Wahrend ihrer konstituierenden Sitzung beschlossen die Teilnehmer des Zencralen 

Runden TIsches am 7. ! 2. 1989, sofon mit der Er.lrbeirung des Entwurfs einer neuen 

Verfassung der DDR zu beginnen. Dies war der erste Und bcdeutungsvollsre 

Beschluß des Zentralen Runden Tisches. Alle Teilnehmer waren sich einig, daß sich 

die neue Ordnung nicht auf die Verfassung der DDR aus dem Jahr 1974 stützen 

kann und die erkämpften Freiheiten und Rechte der Bürger ebenso wie demokrati­

sche Strukturen im Staats.1ufbau vcrfassungsrechdich :LU kodifizieren sind. Die 

Verrreter der Bürgerinteressen am Runden TIsch sahen in der Verfassungsgebung 

den entscheidenden revolutionären rechtlichen Ncuanfang. mit dem die bestehende 

Verfassungsordnung aufgehoben und ein tragfähiges Fundamentalgeset, des Ge­
meinwesens als Norm der Normen in Krafr gesetzt werden sollte, das den vollzoge­

nen gesellschaftlichen Veränderungen gemäß sein mußte. Diese lex fundamentalis 

harte an die Stelle der Karikatur einer Verfassung zu treten, nach der die Bürger 

bisher beherrscht wurden. Es wurde sich des Anspruchs an eine Verfassung 
erinnert, der im Artikel 16 der französischen Erklärung der Menschen - und 

Bürgerrechte im Augusr 1789 so unmißverständlich formuliert ist: .. Jede Gesell­

schaft, in der die Garantie der Rechte nicht zugesichert und die Teilung der 

Gewalten nicht festgelegt ist, har keine Verfassung ... Entsrehen sollee ein Verfas­

sungswerk, das sicherte. daß die Menschen aufhören. eine regierte Masse zu sein, 

und sie ihr politisches Leben selber leben und in freier Selbstbestimmung lenken 
können. Deshalb mußten die Funktionen der neuen Verfassung darauf gerichtet 

sein, die Freiheiten und Rechte der Menschen gegen Willkür des Staates zu sichern, 

die Macht des Staates durch horizontale und vertible Gewaltenteilung und durch 

ihre Bindung an eine Rechtsordnung selbst zu begrenzen, der Macht Bcliebigkcit zu 

nehmen und ihr Stabilitat und Bcrechcnbarkeit zu verleihen. Die Verfassung sollte 

die Staatsziele eines demokratischen und sozialen Rechtsstaates bestimmen, kon­

fliktbeilegende Regelungen enlhalten und die Identität jenes Teiles des deutschen 

Volkes nicht verleugnen, das 40 Jahre Diktatur ertragen, aber sich von dieser selbst 
befreit hat, was vorher Deutschen noch nie gelang. Da eine Verf3ssung auch immer 

Ausdruck der politischen Kultur eines Volkes ist, sollte die neue Verfassung auch 

das gewonnene Selbstbewußtsein der Bürger der DDR widerspiegeln, um mit 
erhobenem Haupt und nicht gedemütigt und mit leeren Handen in das einige 

Deutschland einzuziehen . EI1!stehen durfte nicht nur eine neue W:-ihrung und eine 
überhasretc staatliche Einheir, cntstehen mußte doch auch ein neucs Volk, das die 

neue ungewohnte demokratische Staarlichkeit mittragen konnte. Es brauchte ein 

Minimum an Zeit, um mit seiner Kommandohörigkeit, mit seiner Gewöhnung an 
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Vorschriften, mit seiner Ängstlichkeit vor staatlicher Allmacht aufzuraumen und 
sich an Geist und Göedem selbst zu erneuern, um in einer für die Menschen völlig 
ungewohnten demokr;lfischen Rechtsordnung mit sozialer Marktwirtschaft hand­
lungsfähiger zu werden und selbstbewußt Initiative zu entwickeln. 

Für diese Aufgaben von historischer Bedeutung berief der Zentrale Runde Tisch 
eine paritatisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe, die ohne Verzug die Arbeit 
aufnahm. In der Arbeitsgruppe "Neue Verfassung der DDR« des Zentralen Runden 
Tisches waren Vertreter von 17 Parteien und Bürgerbewegungen vertreten, die nach 
dem 1 S. 3.1990 zu über 90% durch Fraktionen in der Volkskammer präsent sind. 
Es verstand sich von selbst, daß die junge Sozialdemokratie der DDR die Arbeit in 

der Arbeitsgruppe "Neue Verfassung« des Zentralen Runden Tisches sehr ernst 
nahm, für den Entwurf des Verfassungsdokumems konstruktive Beiträge leistete 
und sich für seine InkrJftsetzung - wenn auch ohne Erfolg - engagierte. 

Die Arbeitsgruppe »Neue Verfassung. tagte regelmäßig einen Tag pro Woche, 
studierte wertvolle historische Verfassungsdokumente deutscher Geschichte sowie 
moderne Verfassungen europäischer Staaten, diskutierte die wichtigsten Verfas­
sungsprämissen, erteilte Aufträge zur Ausarbeitung von Entwürfen des Verfas­
sungstextes zu einzelnen Sachgebieten, bildete Unterarbeitsgruppen und bestäcigte 
deren Arbcitscrgebnisse. Im März 1990 wurde eine Redaktionsgruppe beauftragt, in 
14tägiger Tag- und NaclHarbeit die Endredakrion des Verfassungsenewurfcs vorzu­
nehmen. In dieser Redaktionsgruppe wirkten mir: 

1 Vertreter der CDU (DoL. B. Hellner, Dr. D. Meltzer) 
I Vertreter der SPD (Dr. sc. E. Fischer) 
I Vertreter des »Neucn fomm~ (K. Wolfram) 
1 Vertreter von ~Dcmokr ... tie Jetzt« (Dr. G. Weigt, R. Gwhl) 
I Vertreter der POS (Dr. sc. K. F. Grucl) 
I Vertreter der evangelischen Kirche (Oberkirchenratspräsiden( Dr. P. Müller) 

1 Vertreter der Gewerkschaften (Dr. K. Emmerich, Sekretär der Arbeitsgruppe) 
sowie als Saehverställdige Frau Prof. Dr. R. Will und Dr. H. J _ Will. Die Präambel 

des Verfassungsentwurfs wurde von der Schrif(s(ellerin Frau Chris(a Wolf ver­
faßt. 
Die einzelnen Vertreter der verschiedenen politischen Gruppierungen hielten regel­
mäßigen Kontakt zu den verantwortlichen zentralen Leitungen ihrer Parteien und 

Bürgerbewegungen, so daß keiner in .. Geschäftsführung ohne Auftrag« oder ohne 
entsprechende politische Orientierungen handelte. 
Die Arbeitsgruppe des Runden Tisches wurde in ihrer Tatigkeit von namhaften 
Experten beider deurscher Staaten beraten und wirksam unterstützt, die jede 

einzelne Panei oder Gruppierung selbst benennen konnte. Es ist nicht ungerecht, 

die Anteile der Staatsrechder Dr. Dr. H. Simon (Karlsruhe. Verfassungsrichlcr 
a.D.), Prof. Dr. H.-P. Schneider (Universität Hannover), Prof. Dr. U. K. Prcuß 
(Universität Bremen), Prof. Dr. B. Schlink (Universität Bonn) am Gelingen des 

Werkes hervorzuheben. 
Bedauerlicherweise konnte die Arbeitsgruppe nicht auf tcchnische Voraussetzungen 
zurückgreifen, die die Dokumentation der vielfältigen und interessanten Diskussio­

nen und Meinungsäußerungen der einzelnen politischen Gruppierungen gestattet 

hällen. Bis auf einzelne Festlegungsprotokolle und eine Anzahl von verschiedenen 
Vcrfassungstextcntwi.irfen liegt somit kein geschlossenes, auswenungsfähiges Pro­

tokoll vor. 
Die Arbeitsgruppe stellte ihre Zwischenergebnisse der letzten Tagung des Zentralen 
Runden Tisches 3m 12. J. 1990 vor. Dieses Gremium beschloß einstimmig, daß die 

vorgelegten Teile des Verfassungsentwurfs von der Arbeitsgruppe zu einem Ge-
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samtentwurf bearbeitet und im April 1990 der Offentlichkeit zur Diskussion 
unterbreitet werden sollten . Die Arbeitsgruppe sollte in die Tätigkeit des zu bil­
denden Verfassungsausschusses der neugewählten Volkskammer einbezogen wer­

den, um die Ergebnisse der öffentlichen Verfassungsdiskussion auszuwerten . Der 

Runde Tisch empfahl der neu"lUwählenden Volkskammer am [7.6. '990, einen 
Volksentscheid über die Verfassung auszuschreiben. Schließlich forderte das Gre­

mium, den Verfassungsentwurf des Runden Tisches in die Debane um eine neue 
gesamtdeutsche Verfassung einzubeziehen, wie dies im Grundgesetz der Bundesre­
publik für den fall der Vereinigung beider deutscher Staaten vorgesehen ist, in 
welcher Form auch immer die Herstellung der Einheit Deutschlands zustande 

kommt. Demgemäß haue der Vorsitzende des Hauptausschusses des Parlamentari­

schen Rates, Carlo Schmid. zwei Tage vor der Verabschiedung des Grundgesetzes 

am 6 . .5. 1949 zusammenfassend die Absicht der Väter und Mütter des Grundgeset­
:z.es erklärt : »Jeder Teil Deutschlands k:mn dem Grundgesetz beitreten. Aber auch 
der Beitritt :llIer deutschen Gebiete wird dieses Grundgesetz nicht zu einer gesamr­
deutschen Verfassung machen können. Die wird es erst dann geben, wenn das 
deutsche Volk die Inhalte und Formen seines politischen Lebens in freier Entschlie­
ßung bestimmt haben wird.~' In diesem Sinne sind der Zentrale Runde Tisch und 
seine Arbeitsgruppe I> Neue Verfassung« in mehrfacher Hinsicht ihrer nationalen 
Verantwortung gerecht geworden. Diese demokratische Institution hinterließ als 
Vermächtnis ein Dokument, in dem die Ergebnisse der Volkserhebung und die 
errungenen Rechte und freiheiten der Bürger festgeschrieben sind. Der Runde 
Tisch verstand sich dabei als ein Organ, das die Brücke zur neugewählten Volks­
kammer schlägt und das vertrauensvoll den Verfassungseotwun und die Modalitä­

ten seiner Inkraftsetzung in die Hände des Parlaments legt. Gleichzeitig leistete der 
Runde Tisch mit seinem Verfassungsentwurf einen gewichtigen Beitrag zur Erfül­
lung des Venassungsaufcrages, den das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch­
land vorschreibt, ein gesamtdeutsches Venassungsdokument zu sch3ffen. Am 
4. April 1990 harre die Redaktionsgruppe die Arbeit am Verfassungsentwurf abge­
schlossen, und am gleichen Tag bestätigten die Mitglieder der ArbeiLSgruppe "Neue 
Verfassung der DDR~ des Runden Tisches in ihrer abschließenden Plenarsitzung 
das Dokument einstimmig und besiegelten es mit ihrer Unterschrift. Damit hatte 
der Verfassungse.nrwurf die Zustimmung der Venreter all jener Paneien und 
Vereinigungen gefunden. die den Zentralen Runden Tisch bildeten und die in der 
Volkskammer eine verfassungsgebende Mehrbeit besitz.en . Am S. 4.1990 wurde der 
Verfassungsentwurf in ausreichender Anzahl allen Fraktionen der Volkskammer 
mit einem Begleitbrief an alle Abgeordneten offiziell übergeben . Zu bedauern war, 
daß nicht alle Fraktionen diese Dokumente ihren Abgeordneten unverzüglich 
zugestellt harren. 
In dem Begleitbrief wurden die Abgeordneten der Volkskammer geberen, sich für 
die Behandlung des Verfassungsenrwurfes entsprechend der parlamentarischen Re­
geln und für seine baldige InkraftSetzung einzusetzen. 
Der Verfassungsentwurf des Runden Tisches traf und trifft in der öffentlichen 
Meinung vorwiegend auf wohlwollende Zustimmung. Darin sind ;\Uch viele Verfas­

sungssachverständige eingeschlossen. Er hat lebhafte Diskussionen ausgelöst, das 
Pro und Kontra herausgdorderr und ein bisher lange nicht zu beobachtendes 
Nachdenken über Verfassungsrecht angeregt. Man kann seine Diktion oder einzelne 
seiner Bestimmungen kritisieren, Vorbehalte ~nmelden , Verbesserungen vorschla­
gen. Das Dokument verstehe sich nicht als der Weisheit letzter Schluß. Daß aber ein 

, P.rlarnenu"s.:hcr Rot, Stenographoscher Bencht Nr. 9 vOm 6. ! . '949. s. '71. 
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verfassungsbedürftiges Parlament ein derarriges Angebot seiner legitimen Wegberei­
ter glattweg brüskien, nicht einmal prüft und wie ein heißes Eisen wegwirft, konnte 

nicht erwartet und kann nicht gebilligt werden. Die dafür aufgebotenen Argumente 

waren derartig dürftig, daß man über die Ignoranz der Mehrheit der Abgeordneten 

nur erschrocken sein konnte. 

Zuerst wurde das Zeitproblem als Einrede gegen die Verfassungsgebung bemühe. 

Nicht die Zeitfrage, sondern der fehlende politische Wille hinderee jedoch die 

Abgeordneten, eine richtige und historisch notwendige Entscheidung zu treffen. 

Inzwischen ist viel verlorengegangene Zeit verstrichen, und häufig gerieten die 

Abgeordneten an Schranken, die sich bei Vorhandensein verfassungsrechtlicher 

Regelungen geöffnet hätten. 

Ein Teil der Abgeordneten der Volkskammer beabsichtigte, in Berufung auf abge­
schlossene Koalitionsvereinbarungen, verfassungsändernden Einzelgesetzen den 

Vorzug vor einem einheitlichen Verfassungsdokumenr zu geben, und plädierre für 

die Inkraftsetzung eines Staarsstrukrur- und eines Ländererrichtungsgeserzes sowie 

für ein Gesetz. zur Bildung eines Verfassungsgeriehrs und zur lnkraftseewng der 
UNO-Konvention zum Schutze der Menschenrechte. Würde dieser Weg beschrit­

ten, so glaubten diese Abgeordneten. bestünde möglicherweise größere Aussicht auf 

Konsens zwischen den einzelnen Fraktionen, um erforderliche Mehrheiten zu 

finden. Selbst bei Anerkennung solcher Motivation wurde übersehen, daß eine 

fundamental neue gesellschaftliche Ordnung ein einheitliches, rechtlich exakt gefaß­

ces Grundgesetz erheischt. Eine Verfassung ist keine bloße Summe einzelner 

konstirutioneller Gesetze. sondern ein geschlossenes Ganzes, bestehend aus allen 

Grundsätzen, dem Geist, dem Wesen und dem Selbstverständnis eines Staatsverban­

des. Einige Abgeordnete favorisierten die historisch überholte Verfassung der DDR 

aus dem Jahre 1949. deren grundlegende Mängel offensichtlich sind. Einige Abge­

ordnete warfen die Frage auf, ob überhaupt eine Verfassung gebraucht werde, und 

manövrierten das Parlament in die Peinlichkeit hinein. Wenn Mitglieder der Volks­

kammer und Regierung glauben, ihre unsrrirtig durch demokratische Wahlen 

erworbene Legitimität auf die von stalinistischem Geist geprägte Verfassung aus 
dem Jahre [968/74 stützen zu können, so ist das ihre Sache. Mögen staatliche 

Instanzen keine neue demokratische Verfassung benötigen, der Souverän, das Volk, 

das seine neue Freiheit erstritten hat, benärigt sie bestimmt, um seine Rechte vor 

staadicher Willkür zu schützen und durch Teilung staatlicher Gewalt die Allmacht 

des Staates zu begrenzen. 
Die Mehrheit der Abgeordneten, die die VerfassungsdebaHe ablehnten, fühnen ein 
gewichtigeres Argument ins Feld. Sie ließen sich von der Vermutung leiten, daß die 

Inkraftsetzung einer Verfassung der DDR den deutschen Einigungsprozeß verzö­

gern könnte, weil mit ihr ein Zuviel an eigens[~ndiger rdemi,ät der DDR postuliert 

werden würde. Mit diesen %:Um Teil spontan geäußerten Ansichten blieben jedoch 
wichtige Gesichtspunkte unbeachter. Schließlich sah der Verfassungsentwurf des 

Runden Tisches jede denkbare terminliche Option für die Herstellung der Einheit 

Deutschlands vor und gestattete sowoht den unverzüglichen als auch den Beitritt 

der DDR zum Grundgesetz zu jedem anderen beliebigen Zeitpunkt vor (Anikel 

(36). Ein Verfassungsdokumem, in dem Bcwahrenswenes für die DDR-Bevölke­

rung festgeschrieben worden wäre, konnte ganz im Gegenteil das Zusammenwach­
sen heider deutscher St:>.aren beschleunigen und die Arbeiten an den Sr~atsven:r3gen 

erleichtern. Besonders hilfreiche Wirkung hatte ein provisorisches Verfassungsdo­

kumenc auf die Bevölkerung der DDR abgestrahlt, die auf diese Weise ihr Selbstver­

ständnis über ihr neu gewonnenes gesellschaftliches Zusammenleben venieft, den in 

juristische Form gegossenen gesellschaftlichen Konsens erkannt und die mit einem 
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konstitutionellen Akt ihren Friedensvertrag mit dem »Staat~ abgeschlossen hätte, 

den sie jahrzehntelang nur als ihr Iremde, drohende und auf ihr laslende Instanz. 
erlebt hane. Das Vorhandensein eines auch nur kurz.e Zell in Kraft befindlichen 

provisorischen Grundgesetzes der DDR ware auch der Regierung der Bundesrepu­
blik Deutschland entgegengekommen, deren Interesse darin bestehen mußte, den 

Vertrag zur Wirtschalrs-, Währungs- und Sozialunion nur mit einem staadichen 

Partner risikolos abzuschließen, der sich selbst als rechlsstaatlich verfaßtes demo­
kratisches St:latswesen verstand und dies durch verfassungsgebenden Akt besiegelt 

hatte. 

111. 

Bereits wenige Tage, nachdem die Volkskammer mit einer geringen Mehrheit von 

zwölf Stimmen den Vedassungscmwurf des Runden Tisches »abgeschmettert" 

hatte, berief am 5. 5· '990 der Justizminister Wünsche im Auftrag des Ministerpräsi­
denten eine Kommission zur Ausarbeirung eines Verfassungsentwurfs für die DDR, 

die den Auftrag erhielt, einen solchen Entwurf in der Zeit vom 5.-8. Mai 1990 
fertigzustellen. Zu Mitgliedern der Kommission wurden Frau Prof. Dr. R. \ViII, 

Herr Dr. E. Fischer, Herr Dr. H.-J. Will, Herr Prof. U. Preuß (Bremen), Herr Prof. 

Dr. ß. Schlink (Bonn) berufen. Diese Persönlichkeiten waren an der Erarbeitung des 

VerfassungsenrtVurfs des Runden Tisches einschließlich der Endredaktion beteiligt. 

Darüberhinaus wurden die Herren Dr. K.-H. Christoph, Dr. R. Brachmann und 

H. Blitz als Vertreter des J ustizministcriums der DDR in die Kommission berufen. 

Frau Barbe (SPD), Frau Kögler (CDU/DA) und Herr Marx (CDU/DA) lehnten 
eine Berufung in die Kommission mit der Begründung ab, daß mit diesem Verfahren 

die Rechte des Parlaments zur Verfassungsausarbeitung beschnitten würden, aber 

nahmen zeitweilig oder srändig als Beobachter an den zt:igigen Beratungen leil. Die 

Regierung der Bundesrepublik Deutschland emsand die Herren Meyer-Teschen­
dorf (Bundes innenministerium), Dr. Weiß (Bundesjustizministerium), von Hahlen 

(ßundesinnenministerium) und Dr. Vogelgesang (Bundesverwaltungsgericht) in die 
Kommission. 

Der Kommission wurde die Orientierung vorgegeben, die Verfassung der DDR von 

1949 der Arbeit an dem Verlassungsdokument zugrunde zu legen und Gesichts­
punkte des Verfassungsenrwurfs des Runden Tisches in gebotener Sparsamkeit :w 
berücksichtigen. Es bedarf nach den bereits dargelegten grundlegenden Mängeln der 

Verfassung der DDR von '949 keiner weiteren Begründung, daß ein solcher 

Auftrag die Kommissionsmitglieder vor schwerwiegende Gewissensemscheidungen 

stellte. Da die Verfassung der DDR von 1949 2.wei fels frei historisch obsolet ist, 

mußte der ergangene Auftrag als absurd erscheinen. Den Ausweg aus der verworre­

nen Situation sah die Kommission nur darin, die Gliederung der Verfassung von 

1949 dem Unternehmen zugrunde zu legen, Demokratie- und Rechlsstaatlichkeit 
beschränkende Verfassungsbest;mmungcll aus ihr zu eleminieren, einzelne progres­

sive Normen aus der überholten Verfassung aufzunehmen (wie das Widerstands­

recht der Bürger gegen verfassungsaufhebende Rechtsakte, Bürgerbeteiligung durch 
Volksentscheid und Volksbegehren, Stellung der Kirchen in der Gesellschaft) und 

das Dokument mit politischen und sozialen Rechten aus dem Menschcn- und 

Bürgerrechlskatalog des Verfassungsentwurfs des Runden liscbes ::mzureichem. 

Da sich weder der Grundrechtsteil noch der St.aatsaufbau in der Verfassung von 

1949 für ein provisorisches Grundgesetz der DDR anboten, mußte mehrfach auf 
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420 Regelungen aus dem Verfassungsentwurf des Runden Tisches zurückgegriffen 

werden. 
Die Herren aus den Dienststellen der Bundesrepublik DcuLSch!and achteten dage­
gen primär darauf, daß die Verfassungsregelungen nicht im Widerspnlch zlIm 

Grundgesetz und zum Entwurf des I . Staatsvertrages standen. Es ist verständlich, 
daß bei unterschiedlichen Ausgangspositionen lind der Zusammensetzung der 
Kommission während der Verhandlungen Dissenzen nicht ausbleiben konnten. Da 
die Zeit drängte, für die Arbeit effektiv nur 48 Stunden zur Verfügung standen und 
jedes Kommissionsmieglied ein Vetorecht besaß, mußee Einigung darüber erLielt 
werden. nichtkonsensfähige Formulierungen in eckige Klammern zu setzen, damit 
die Regierung und das Parlament darüber bei ihren nachfolgenden Beratungen 
politische Entscheidungen treffen konnte. Verwundern wird es niemand, daß dieser 
Referentenenrwurf einer Verfassung der DDR mit einer ganzen Menge eckiger 
Klammern angereichert ist. Eingeklammert bzw. mit Varianten versehen wurden 
u. a. das Recht der Frau auf selbstzubestimmende Schwangerschaft; die Gewährung 
von Asyl für politisch Verfolgte; das Recht auf Arbeit oder Arbeitsförderung; das 
Recht auf unentgeltlichen Zugang zu öffemlichen Bildungseinrichtungen; die Ver­
pflichtung des Staates, Vorsorge gegen das EntStehen von schädlichen UmweJtcin­
wirkungen zu treffen; das Prinzip der Haftung der Verursacher von Umweltschä­
den; die Bestimmung, daß der Ministerpräsident die Richtlinien der Politik im 

Rahmen des von der Volkskammer bestätigten Regierungsprogramms bestimme; die 
Durchführung von Volksentscheid und Volksbegehren; die Abschaffung lebenslan­
ger Freiheitsstrafe; der Länderstatus für die Hauptstadt der DDR. Berlin, sowie alle 
Regelungen zu den Eigentumsgarantien für Grund und Boden aus der Bodenreform 
und zu den Eigenrumsemziehungen, die auf internationalem Recht beruhen und 

durch Artikel 24 der Verfassung der DDR vom 7. 10, 1949 bestätigt wurden. 
Als in den frühen Morgenstunden des 7· 5. 1990 die Arbeit vollbracht war, lag 
dennoch ein in sich geschlossener Entwurf eines Vcrfassungsdokumentes als provi­
sorisches Grundgesetz. der DDR vor, das geeignet war. der Volkskammer als lex 
fundamentalis für ihr gesetzgebendes Wirken zu dienen, das die DDR als demokra­

tischen und sozialen Rechtsstaat und damit als soliden Vertragspartner für die 
Bundcsrcpuhlik Deutschland auswies und das den Bürgern der DDR den Schutz 
weitgehender RechTe und Freiheieen garantierte. Bei der Verabschiedung der Kom­
missionsmitglieder waren alle überzeugt, daß der Entwun als kurzzeitig geltendes 
Grundgesetz der DDR bis zur staatlichen Vereinigung tragfähig sein kann. In 
diesem Sinne haben auch die Vertreter von st3:ltlichen Dienststellen der Bundesre­

publik ihre Auftraggeber informiert. Um der Wahrheit die Eitre 7.U geben. soU 
festgestellt werden. daß sowohl der Kanzler als auch der Kanzleramtsminister der 
BundesrcpubJik Deutschland keine Einwände geltend machten und dem weiteren 
Vorgehen mit dem Entwurf keinerlei Steine in den Weg legten. Es blieb Vertretern 
der DDR überlassen, die Regierung der Bundesrepublik davon zu informieren. daß 

auch dieser Entwurf keine Chance habe, das zustimmende VOtum der Volkskammer 

zu finden. Das Entgegenkommen der Regierung der Bundesrepublik erwies sich 
auch in dieser fundamentalen Angelegenheit als großzügiger als das Entgegenkom­
men von Regierungsvertretern der DDR, sich selbst und den Bürgern des eigenen 
Landes gegenüber. Es war kein .. Bonner Diktat« und keine .. Bonner Marschrouce" 
die auch diesen Verfassungsentwurf zu Fall brachte. Er wurde weder in der 

Regierung der DDR hinreichend diskueiere noch gelangte er als Regierungsenrwurf 
in die Volkskammer. Da dieses Dokument auch nirgendwo veröffentlicht wurde. 
aber als imaginärer .. Wünscheellcwurfu abgestempelt wurde, hängt ihm ein geheim­
nisumwobenes Image an . 
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Dieser VerfassungseIHwurf hätte trotz seiner Klammern und insbesondere nach 

deren Auflösung der DDR die Peinlichkeit des am 17.6. J 990 ersatzweise beschlos­

senen Gesetzes zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der DDR von 1974 

erspan. 

IV 

An Stelle des von der genanmen Regierungskommission beim J ustiz.miniscer vorge­

legten Verfassungsentwurfs gelangte ein Regierungsenrwurf als Drucksache 19 in 

die Volkskammer, der, in den zustandigen Ausschüssen nocdürfcig nachgehessen, 

als Drucksache '9a seine 2. parlamentarische Lesung erfuhr und 2m 17.6. J 990 von 

der Volkskammer als »Gesetz. zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der 
DDR (Verfassungsgrundsätze)~ beschlossen wurde. Bereits der Titel des Gesetzes 

entspricht keinesfalls seinem Inhalt. Bekanntlich herrscht in der Staatsrechtslehre 

der Bundesrepublik wie in der DDR einmütig die Auffassung, unter dem Begriff 

Verfassungsänderung -allein die ausdrückliche Änderung des Verfassungstextes zu 

verstehen. Genau dies aber umerschlägr jenes fragwürdige Gesetz, obwohl dies die 
zu ändernde Verfassung in ihrem Artikel 106 ausdrücklich vorschrieb. Diese 

wichtige Klausel, die in einem demokratisch verfaßten Rechtsstaat die Stabilität des 

Grundgesetzes schützt, wurde 1968/74 von dem Diktaturstaat der DDR okkupien 
und verfassungsmäßig festgeschrieben. Für deutsche Verfassungen ist dieses Verfas­

sungskautel von bcsonderer Gewiclnigkeit, weil damit historische Lehren aus der 

Weimarer Verfassung gewgen wurden, deren Artikel 76 die Verfassungsänderung 

im Wege der Gesetzgebung mit qualifizierter Mehrheit ohne die Vorschrift aus­

drücklicher Verfassungstexränderung ermöglichte. Diese Vernachlässigung der 

Schutzbedi.irftigkeit der Weimarer Verfassung hacce nach 19 19, besonders von '933 

an, zu schwerwiegenden Folgen geführt. Die Vater des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik zogen angesichts dieser negativen Erfahrungen die Schlußfolge­

rung, Verfassungsdurchbrechungen künftig im deurschen demokratischen Verfas­

sungsrecht generell auszuschließen, und führten den Artikel 79 (I) in das Grundge­
setz ein. Seitdem definiert die herrschende deutsche StaatsrechtSlehre das Abrücken 

vom Verfassungswortlaut, ohne den Verfassungstext ausdrücklich sdbst zu ändern, 

als Verfassungsdurchbrechung. Genau dieser klassische Fall einer Verfassungs­

durchbrechung, die naturgemäß zu großer Rechrsunsicherheit, Unübersiehtlichkcit 

über geltendes Verfassungsrecht und zu einer starkcn Labilität einer Verfassung 
führt und angesichts des fehlens eines Verfassungsgerichcs nicht einmal die authen­

tischc Auslegung des gehenden Verfassungs rechts dem Sinne und Buchstaben nach 

ermöglicht, wurde mit dem GesetZ zur Verfassungsänderung, dem die Mehrheit der 

Volkskammerabgeordnecen bedenkenlos zustimmte, herbeigeführt. Nahczu grotesk 

muter die Vorschrift im Artikel 1 (3) an, daß das zuständige Gericht zur Überprü­

fung der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze und anderer Rechcsaklc angerufen 
werden kann, ohne die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Gerichts zu 

benennen. Sollcn alle Gerichte od<.>r nur eines zuständig sein? Sollen die alten 

Richter über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen entscheiden, oder soll ein 

neues Gericht mit unbelasteten Richtern täeig werden? Und vor allem: Nach 
welchen Gesieht~punktcn soll das Gericht das Verfassungsrecht interpretieren? In 

einem Rechesstaat kann die Verfassungs:wslegung nicht Sache subjektiven Gutdün­

kens Einzelner sein . Genauso verbietet sich eine VerfassungsintcrpretatJon nach 
dem gesunden Menschenverstand. Diese kann nur nach objektiven Kriterien und 

transparenten, nachprüfbaren Maßstäben vorgenommen werden. Dies wird beim 
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Fehlen eindeutiger, textlich gefaßtcr Verfassungsbestimmungen zu einer nahezu 
unlösbaren Aufgabe. Hinzu kommt, daß Gerichte der DDR noch nie mit den 
henneneutischen Methoden grammatikalischer, systematischer, teleologischer, hi­
storischer oder vergleichender Auslegung von Verfassungsbestimmungen konfron­
tiert waren. Die Schwierigkeiten, die sich für die Verfassungsinterprer.atjon ergeben, 
werden bereits in der Präambel des Gesetzes vorprogrammiert. Für eine nicht näher 
bezeichnete Übergangszeit wird die Verfassung von t974 um Verfassungsgrund­
sätze ergänzt, die in 10 Artikeln zusammengefaßt sind. Lapidar wird festgeschrie­
ben, daß entgegengesetzte Verfassungsbestimmungen keine Rechtskraft mehr besit­
zen. Der Artikel I (I) des Gesetzes definiert die DDR als freiheitlichen, demokrati­
schen, föderativen, sozralen und ökologisch orientierten Rechtsstaat, der kommu­
nale Selbstverwaltung gewährleistet. Im Artikel I (2) wird global vorgeschrieben, 
daß Vorschriften der Verfassung und sonstiger Rechtsvorschriften entsprechend 
diesem Verfassungsgeserz anzuwenden sind. Alle Bestimmungen in Rechtsvor­
schriften, die Einzelne oder Organe der öffenrlichen Gewalt auf die sozialistische 
Staats- und Rechtsordnung, auf das Prinzip des demokratischen Zentralismus, auf 
die sozialistische Gesetzlichkeit, das sozialistische Rechtsbewußtsein odcr die An­
schauungen einzelner Bevölkerungsgruppen oder Parteien verpflichten, gelten nach 
diesem GeseLz als aufgehoben. Eine derartige Generalklausel, die den Auslegungs­
rahmen einer Verfassung subjektiven Interpretationsmäglichkciten unterwirft, ist 
einem Rechtsstaat unwürdig. Es hätte wenig Mühe gemacht, die zu verwerfenden 
Verfassungsgrundsän:c der Pseudoverfassung von 1974 jeweils eindeutig aus dem 
Verfassungstext der betreffenden Artikel zu entfemen, wenn schon ein deranig 
fragwürdiger Weg gewählt wird, die Legitimität des neuen staatlichen Regimes auf 
ein historisch überholtes Grundgesetz zu stützen statt ein neucs Verfassungswerk in 
Kraft zu setzen. Ein Parlamenc und eine Regierung, die so leger mit Verfassungsfra­
gen verfahren, müssen sich bescheinigen lassen, im rechtsstaatlichen Denken noch 
am Anfang zu stehen. 
Es soll nicht bestritten werden, daß neben der Charaktcrisierung der freiheitlichen 
Grundordnung der DDR (Artikel 1 (I)) weitcre wichtige und unvcrzichtbare 
Verfassungsgrundsälzc eines demokratischen und sozialen Rechtsstaates, wie die 
unabhängige und nur an das Gesetz gebundene Rechtsprechung (Artikel 5 (2»), der 
Schutz der menschlichen Arbeitskraft (Artikel 7) und der Schutz der natürlichen 
Umwelt (Artikel 6) Aufnahme in das Gesetz gefunden haben. Unerläßlich sind auch 
jene Verfassungsregelungen, die den Übergang zur sozialen Marktwirtschaft eröff­
nen, untcrnehmerische Initiative fördern und individuelle Investoren ermutigen. 
Diesen Intenttonen dienen zweifellos die Regelungen zunl Erwerb und zum Rechts­
schutz von privatem Eigenrum an Grund und Boden sowie an Produktionsmitteln 

(An:ike! 2), zur winschaftlichen Handlungsfreiheit, einschließlich der Aufhebung 
des staatlichen Außenhandelsmonopols (Artikel 3), und zum Tarifvenragsparreien­
system (Anike! 4). 

Dennoch darf nicht übersehen werden, daß die SozialpDichtigkeit von privatem 
ProduktionsmitteieigenwJn sowie anderer gesetzlich zugelassener besonderer Ei­
genrumsformen der öffentlichen Hand nur halbherzig gelöst sind. Zurückgegriffen 
wurde lediglich auf die relativ unverbindliche verfassungsrechtliche Oldtimerfor­
mel, daß der Gebrauch produktiven Eigentums zugleich auch dem Wohl der 
Allgemeinheit dienen solle. Aufgestockt wurde nur, daß auch für den Schutz dcr 
natürlichen Lebensgrundlagcn gleiches zu gelten habe. Tm Artikel 4 (2.) wird mit der 
Formulierung, daß die Gewerkschaftcn das Arbeitskampfrecht der Tarifvenrags­
parteien verbindlich anerkennen, scl\3mhaft verschwiegen, daß damit unausgespro­
chen das Recht der Arbeitgeber zur Aussperrung in die Verfassung eingeführt 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-4-413 - Generiert durch IP 216.73.216.95, am 13.06.2026, 23:35:34. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1990-4-413


wurde. Auf die gleiche kalte Tour ist mit dem Artikel 7 in Verbindung mit Artikel 

7 (2) des Geset:Les den Arbeitnehmern ihr Recht auf Arbeit verlorengegangen, ohne 

dies textlich einzugestehen. Dabei muß allerdings zugestanden werden, daß sich 

dieses Recht unter muktwirtschaftlichen Bedingungen sowieso nicht realisieren 

ließe. Der Staat will sl.atrdessen Rahmenbedingungen schaffen, damit der Einz.elne 

durch Arbeit ein menschenwürdiges Leben führen kann. Dem aufmerksamen Leser 

des Gesetzes fällt unschwer auf, daß die Me~schcn- und Bürgerrechte dem Parla­

ment keinerlei weilerer Erwähnung wert waren. Dabei wird in der Präambel an die 

stattgefundene friedliche und demokratische Revolution erinnen, in der die Bürger 

gerade ihre politischen Rechte und Freiheiten ausweiten zu können glaubten. 

Mit wieviel Oberflächlichkeit die Verfasser des Geset:Lentwurfs an eine so ernsthafte 

Aufgabe wie eine Verfassungsänderung herangegangen Sind, kann am Artikel 8 

illustriert werden . Es blieb einem außerhalb des Regierungsapparates stehenden, 

außerparlamentarischen Verfassungsexpenen vorbehalten, auf den elementaren Re­

gdungsbedarf zur Übertragung von HoheilSrechten der DDR auf zwischenstaatli­

che Einrichtungen und Einrichtungen der Bundesrepublik Deutschland hinwwei­

sen, damit die Bundesbank wenigstens rechtlich legitimiert ihre Verantwortung zur 

Kontrolle über die Stabilität der D-Mark, die entsprechend dem I. ScaalSvenrag ab 

J . 7. 1990 als offizielles Zahlungsmittel in der DDR eingefühn wurde, wahrnehmen 

kann. 

Am fragwürdigsten und problematischsten erscheint mir der Artikel 9 des Gesetzes, 

der das Verfahren zur Verfassungsänderung bestimmt. Abgesehen von dem forma­

len GesichlSpunkt, daß der Schut:Lartikel 106, der - nach der bedauerlicherweise 

noch weiter geltenden Verfassung der DDR aus dem Jahre 1974 - die textliche 

Verfassungsänderung vorschrieb, VOr der Beschlußfassung über das Verfassungsän­

derungsgeset:L seine Aufhebung und Änderung hätte erfahren müssen, ist der 

Rückfall auf das Niveau der Weimarer Verfassung in dieser Frage besonders 

bedenklich . Jetzt genügt es, die Verfassung durch Gesetz zu ändern, wenn es nur als 

Verfassungsgesetz bezeichnet wird . Ausdrücklich sind somit Verfassungstextände­

rungen nicht mehr bindend vorgeschrieben. Damit steht die Verfassung nicht mehr 

unrer dem SchutZ der Verfassung, sondern zur dauernden Disposition des Parla­

ments, das sich damit selbst ermächtigt, je nach Bedarf Gesetze in Verfassungsrang 

zu erheben oder auch niche und Verfassungsrecht :LU durchbrechen , wann immer es 

will. Hinzu kommt, daß die Abgeordneten nach den mehrfachen Verfassungsände­

rungen der Volkskammer unter der Modrowregierung und nach dem Verfassungs­

iinderungsgesecz nunmehr selbst keinen Überblick mehr haben können, welcher 

genaue Verfassungstext noch Gültigkeit bes itz.t . Ein derartiger Verfassungsnotstand 

ist in der deutschen Verfassungsgeschichte nahezu ohne Beispiel . Einem Rechcsstaat 

steht diese Situation jedenfalls nicht gut 7-U Gesiche. Nlchdem in der DDR in den 

vergangenen 40 Jahren so vie! Schindluder in der Verfassungsfrage getrieben wurde 

und sich beim Bürger kein Verfassungsbewußtsein einstellen konnte, müßte von 

einem demokratischen Parlament erwartet werden, daß jede seiner Entscheidungen 

der Reanimation von Rechtsstaatliehkeit und Rechtssicherheit zu dienen hat und 

Unrecht durch stabiles, verständliches und jedem zugängliches Recht ersetzt 

wird . 

Ein Stück Hoffnung spricht lediglich aus der Sehlußbestimmung des Gesetzes in 

seinem Artikel 10. Don ist davon die Rede, daß dieses Gesetz mit dem lnkrafttreten 

emes Grundgesetzes seine Gültigkeit verliert. Sollte wirklich noch die Absicht 

bestehen, ein vorläufiges Grundgesetz der DDR durch die Volkskammer zu verab­

schieden? Wohl kaum. 
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Nachdem das Dilemma um die Inkraftsetzung eines provisorischen Grundgesetzes 
der DDR absehbar war, entschlossen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe ,.Neue 
Verfassung« des Zentralen Runden Tisches, zur Bildung eines Kuratoriums für die 
Ausarbeitung einer Verfassung für den erweirerren Bund deutscher Länder auf:wru­

fen, der nach der Vereinigung beider deutscher Staaten auf dem Wege des Beitritts 
der DDR zum Gelrungsbereich des Grundgesetzes entsteht. Dieses Kuratorium 
konstituierte sich am 16.6. 1990 im Reichstagsgebäudc Berlins und vereinigte bei 
seiner Gründung nahezu 200 Persönlichkeiten verschiedenster politische.r Bindun­
gen, sozialer Herkunft und weltanschaulicher Bekenntnisse aus OSI- und West­
deutschland . 

Kuratorium leitet sich bekanntlich aus dem Lateinischen Cura ab und bedeutet 
sinngemäß soviel wie »Sorge tragen~. Die in dem Kuratorium für einen demokra­
tisch verf;lßten Bund deutscher Länder Ausdruck und Kraft findende erste große 
gesamtdeutsche Bürgerinitiative will im wahrsten Sinne des Worres Sorge dafür 
tragen, eine breite öffenrliche Verfassungsdiskussion in beiden deutschen Staaten zu 
fördern, deren Ergebnisse in eine neue Verfassung des geeinten Deutschland einflie­
ßen sollen . 
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